
ANFRAGE 

der Abg. GRATZER, MOITER, MAG.PRAXMARER 
an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend Archäologische Ausgrabungen in Brunn/Gebirge 

Das Bundesdenkmalamt stellte mit Bescheid vom Mai 1992 einige Liegenschaften in der 
Feldgasse in Brunn/Gebirge, Bezirk Mödling wegen zu erwartender bedeutender 
archäologischer Funde unter Denkmalschutz. Dabei handelt es sich um die Reste eine der 
ältesten bäuerlichen Siedlungen Mittcleuropas. Trotzdem begann am 17.10.1992 Herr Josef 
Hesoun, Sohn des amtierenden Sozialministers auf einem dieser Liegenschaften mit 
Bauarbeiten. Der SPÖ-Bürgermeister der Gemeinde, Herr Ernst Nakladal hatte Herrn Hesoun 
mit Bescheid eine Baubewilligung erteilt, obwohl das Bundesdenkmalamt noch keinen 
positiven Bescheid zu einer Freigabe der Liegenschaft erteilt hatte.Auch nach dem 
Bekanntwerden dieser Tatsache, wurde der Bau von Seiten der Gemeinde nicht eigestellt. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellten daher an den Herrn Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung folgende 

ANFRAGE 

1. Wann wurde Herr Josef Hesoun von Seiten des Bundesdenkmalamtes bescheidmäßig von 
der Unterschutzstellung seiner Liegenschaft verständigt ? 

2. Hat Herr Hesoun Rechtsmittel gegen diesen Bescheid erhoben, und wenn ja, wann und mit 
welchem Ergebnis ? 

3. Wann wurde die Gemeinde Brunn/Gebirge von Seiten des Bundesdenkmalamtes 
bescheidmäßig von der UnterschutzsteIlung der Liegenschaft Hesoun verständigt? 

4. Informierte die Gemeinde Brunn/Gebirge das Bundesdenkmalamt vom Bauansuchen des 
Herrn Hesoun, und wenn ja wann ? 

5. Welche Veranlassungen leitete das Bundesdenkmalamt in Kenntnis des Bauansuchens von 
Herrn Heosun ein und wann ? 

6. Informierte die Gemeinde Brunn/Gebirge das Bundesdenkmalamt von der 
Baugenehmigung an Herrn Hesoun, und wenn ja wann ? 

7. Welche Veranlassungen leitete das Bundesdenkmalamt in Kenntnis der Baugenehmigung 
an Herrn Hesoun ein ? 

8. Gegen welche §§ des Denkmalschutzes wurde durch die Baugenehmigung an Herrn 
Hesoun und dessen Baubeginn verstoßen? 

9. Welche Konsequenzen zog das Bundesdenkmalamt aus dem Verstoß gegen das 
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Denkmalschutzgesetz ? 

1O.Welche Schäden wurden durch einen Verstoß gegen das Denkmalschutzgesetz den 
archäologischen Funden in Brunn/Gebirge zugefügt ? 

11. Wer wird für eine Beseitigung bzw einen Auslgeich dieser Schäden aufkommen? 
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